
ALLGEMEINE LIEFERUNGSBEDINGUNGEN 
(der BÖGRA Technologie GmbH) 

 
 

1. Geltungsbereich 
 
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über 
Lieferungen und Leistungen zwischen uns und natürlichen oder juristischen Perso-
nen, soweit es sich bei diesen nicht um Verbraucher im Sinne des § 13 BGB handelt. 
 
 
2. Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen, sofern 
nicht ausdrücklich und schriftlich andere Vereinbarungen getroffen worden sind. Sie 
gelten auch für alle zukünftigen Verträge, sofern ihrer Geltung nicht im Einzelfall aus-
drücklich widersprochen wird. 
 
Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Vertragspartners werden 
nicht anerkannt. Sie werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. 
 
 
3. Nebenabreden, Liefertermine 
 
Nebenabreden zum Vertrag, insbesondere auch außerhalb des schriftlichen Vertra-
ges vereinbarte Liefertermine bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestäti-
gung. Dies gilt nicht für Abreden, die nach Abschluss des Vertrages getroffen wer-
den. 
 
Lieferfristen beginnen erst, sobald alle Ausführungseinzelheiten geklärt sind und der 
Besteller alle Voraussetzungen erfüllt hat.  
 
Unsere Angebote sind bis zum Zustandekommen des Vertrages frei bleibend. 
 
 
4. Lieferung, höhere Gewalt 
 
Die Berechnung unserer Lieferungen erfolgt nach tatsächlich gelieferten Mengen, 
nicht nach Abrufbestellungen; Lieferungen von bis zu 10% über oder unter den Be-
stellmengen sind als handelsüblich vereinbart. 
 
Teillieferungen in zumutbarem Umfang sind zulässig. 
 
Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und 
unverschuldeter Umstände – z.B. bei Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebs-
störungen, Streik, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, 
Energieversorgungsschwierigkeiten und ähnlichem –auch wenn sie bei Vorlieferan-
ten eintreten – verlängert sich, wenn wir dadurch an der rechtzeitigen Erfüllung unse-
rer Verpflichtung behindert sind, eine etwaige Lieferfrist in angemessenem Umfang. 



Dies gilt nicht, wenn uns ein Übernahme-, Vorsorge- oder Abwendungsverschulden 
zur Last fällt. 
 
Wird uns durch die vorgenannten Umstände die Leistung unmöglich oder unzumut-
bar, so werden wir von der Leistungsverpflichtung frei. 
Sofern die Lieferverzögerung länger als zwei Monate andauert, sind wir und unser 
Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
Verlängert sich die Lieferzeit, werden wir von der Leistungspflicht frei oder tritt der 
Vertragspartner zurück, so kann der Vertragspartner hieraus keine Schadensersatz-
ansprüche herleiten, sofern die vorgenannten Gründe vorliegen. Auf die vorgenann-
ten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Vertragspartner davon un-
verzüglich benachrichtigen. 
 
Wir geraten erst in Verzug, wenn der Besteller uns eine angemessene Nachfrist setzt 
und diese erfolglos abläuft. 
 
Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und Ab-
nahme-terminen können wir spätestens drei Monate nach Auftragsbestätigung eine 
verbindliche Fest-legung hierüber verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen 
nicht innerhalb von drei Wochen nach, sind wir berechtigt, eine zweiwöchige Nach-
frist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertag zurückzutreten und Schadenser-
satz zu fordern. 
 
Wünscht der Besteller, dass notwendige Prüfungen von uns durchgeführt werden, so 
sind Art und Umfang der Prüfungen zu vereinbaren. Geschieht dies nicht spätestens 
bei Vertragsab-schluss, so gehen die Kosten jedenfalls zu Lasten des Bestellers. 
 
Soll eine Lieferung anhand eines von uns erstellten Musters erfolgen, so hat der Be-
steller dieses Muster in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Fertigstellung 
des Musters zu besichtigen und freizugeben. Erfolgt die Freigabe trotz Setzens einer 
angemessenen Nachfrist aus Gründen, die vom Besteller zu vertreten sind, nicht, so 
sind wir berechtigt, das Muster zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Bestel-
lers einzulagern; damit gilt das Muster als freigegeben.  
 
 
5. Versand und Gefahrübergang 
 
Erfüllungsort für unsere Verpflichtung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, unser 
Geschäftssitz. Unsere Lieferungen erfolgen, soweit wir die Versendung übernehmen, 
gemäß § 447 BGB. Dies gilt nicht, soweit wir mit eigenen Fahrzeugen ausliefern, 
ebenso nicht im Versandhandelskauf. 
 
Eine Versicherung gegen Transportschäden erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch 
und auf Kosten des Vertragspartners. 
 
Die Kosten des Transportes und der Verpackung werden separat berechnet, soweit 
nichts Anderes vereinbart ist. 
 
 
6. Maße, Gewichte und Liefermengen 



 
Für die Einhaltung der Maße gelten die DIN- und EN-Normen. Im Übrigen geben wir 
Maße und Gewichte in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen nach bestem 
Wissen an. Sie sind jedoch keine Beschaffenheitsgarantien. Geringfügige Abwei-
chungen, insbesondere produktionstechnisch bedingte Mehr- oder Mindergewichte 
berechtigen den Besteller nicht zu Beanstandungen und Mängelansprüchen, so weit 
nicht etwas Anderes vereinbart ist. 
 
 
Bei Serienanfertigungen ist aufgrund der Besonderheiten des Produktionsverfahrens 
eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10 % der Auftragsmenge zulässig. 
 
 
7. Preiserhöhungen 
 
Ist der Vertrag zu unseren üblichen Preisen zustande gekommen und erhöhen sich 
zwischen Vertragsabschluß und Abnahme die unserer Kalkulation zugrundeliegen-
den Material- und Bearbeitungskosten, ohne dass wir dies verschuldet hätten, so 
sind wir berechtigt, unsere Preise um die erhöhten Kosten entsprechend zu erhöhen. 
 
 
8. Muster, Kostenvoranschläge 
 
Muster werden separat in Rechnung gestellt.  
Kostenvoranschläge sind zu vergüten, falls nichts anderes vereinbart ist. 
 
 
9. Urheberrechte, Vertraulichkeit 
 
An Abbildungen, Zeichnungen, Handmustern und sonstigen Unterlagen, die wir im 
Zusammenhang mit der Abwicklung des Auftrages unserem Vertragspartner überge-
ben, behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere 
Einwilligung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind uns auf Verlangen 
unverzüglich zurückzusenden. 
 
Falls nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, gelten für uns die uns vom Vertrags-
partner im Zusammenhang mit dem Auftrag und seiner Abwicklung erteilten Informa-
tionen nicht als vertraulich. 
 
Der Besteller stellt uns von Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten 
insbesondere für den Fall frei, dass wir eine Lieferung auf der Grundlage einer Vor-
gabe des Bestellers fertigen und diese Vorgabe gegen Schutzrechte Dritter verstößt, 
ohne das dies für uns offensichtlich war. 
 
 
10. Zahlungsbedingungen 
 
Alle Preisangaben verstehen sich ab Werk, ausschließlich Verpackung und zuzüglich 
der jeweils geltenden Umsatzsteuer. 
 



Falls nichts Anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen 
ohne Abzug zahlbar.  
 
Die Ablehnung von Wechseln behalten wir uns vor. Deren Annahme erfolgt jedenfalls 
nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten unseres Ver-
tragspartners und sind sofort fällig. 
 
Verzugszinsen werden mit 9% p.a. über dem Basiszinssatz  berechnet. Die Gel-
tendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt uns offen. 
 
Mit Gegenansprüchen, die von uns nicht ausdrücklich anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt sind, ist eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen nicht zulässig. 
 
Kommt unser Vertragspartner mit seinen Zahlungsverpflichtungen schuldhaft in Ver-
zug, so sind wir berechtigt, eigene Liefer- und Leistungsverpflichtungen aus dem 
Vertragsverhältnis zurückzuhalten. Wir sind berechtigt, den Vertragspartner unter 
Setzung einer angemessenen Frist aufzufordern, für die Zahlungsansprüche aus 
dem Vertrag Sicherheit zu leisten. Nach ungenutztem Ablauf dieser Frist können wir 
vom Vertrag zurücktreten oder die gesamte Zahlungspflicht des Vertragspartners 
fällig stellen. In letzterem Fall sind wir verpflichtet, den noch nicht fälligen Betrag mit 
dem Vertragszins abzuzinsen, zu dem wir uns selbst refinanzieren. 
 
 
11. Werkstückbezogene Modelle und Fertigungseinrichtungen 
 
So weit uns der Besteller Modelle oder Fertigungseinrichtungen (z. B. Gießereifor-
men) zur Verfügung stellt, sind uns diese kostenfrei zuzusenden. Wir können verlan-
gen, dass der Besteller solche Einrichtungen jederzeit zurückholt; kommt er einer 
solchen Aufforderung innerhalb von drei Monaten nicht nach, sind wir berechtigt, ihm 
diese auf seine Kosten zurückzusenden. Die Kosten für die Instandhaltung und ge-
wünschte Änderungen trägt der Besteller. 
 
Der Besteller haftet für technisch richtige Konstruktion und den Fertigungszweck si-
chernde Ausführung der Einrichtungen, wir sind jedoch zu gießereitechnisch beding-
ten Änderungen berechtigt. Wir sind ohne besondere Vereinbarung nicht verpflichtet, 
die Übereinstimmung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen mit beigefügten 
Zeichnungen oder Mustern zu prüfen. 
 
So weit werkstückbezogene Modelle oder Fertigungseinrichtungen von uns auf 
Wunsch des Bestellers angefertigt oder beschafft werden, hat der Besteller uns die 
hierfür entstandenen Kosten zu vergüten. Sofern nicht die vollen Kosten berechnet 
wurden, trägt der Besteller auch die Restkosten, wenn er die von ihm bei Vertrags-
abschluss in Aussicht gestellten Stückzahlen nicht abnimmt. Die von uns angefertig-
ten oder beschafften Modelle und Fertigungseinrichtungen bleiben unser Eigentum; 
sie werden während der Laufzeit des Vertrages ausschließlich für Lieferungen an 
den Besteller verwendet. Sind seit der letzten Lieferung drei Jahre vergangen, sind 
wir zur weiteren Aufbewahrung nicht verpflichtet. 
 
So weit abweichend hiervon vereinbart ist, dass der Besteller Eigentümer der Einrich-
tungen wird, so geht das Eigentum mit Zahlung des Kaufpreises auf ihn über. Die 
Übergabe der Einrichtungen wird ersetzt durch unsere Aufbewahrungspflicht. Das 



Verwahrungsverhältnis kann vom Besteller frühestens zwei Jahre nach dem Eigen-
tumsübergang gekündigt werden, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getrof-
fen wurden. 
 
Sämtliche Modelle und Fertigungseinrichtungen werden von uns mit derjenigen Sorg-
falt behandelt, die wir in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Auf Verlan-
gen des Bestellers sind wir verpflichtet, dessen Modelle und Einrichtungen auf seine 
Kosten zu versichern. Die Kokillen werden nur mit anteiligen Kosten in Rechnung 
gestellt und mit 3 % des Rechnungswertes über Abgüsse gleicher Nummer amorti-
siert. Diese Einrichtungen bleiben stets unser Eigentum. 
Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Bestellers und 
werden hierdurch Schutzrechte Dritter verletzt, stellt uns der Besteller von sämtlichen 
Ansprüchen frei. Unsere, dem Besteller ausgehändigten Zeichnungen und Unterla-
gen sowie unsere Vorschläge für die vorteilhafte Gestaltung und Herstellung der 
Gussstücke dürfen an Dritte nicht weitergegeben und können von uns jederzeit zu-
rückverlangt werden. 
 
Lizenzansprüche des Bestellers aufgrund gewerblicher Schutzrechte an eingesand-
ten oder in seinem Auftrage angefertigte oder beschaffte Modelle und Fertigungsein-
richtungen sind aus-geschlossen, so weit diese von uns vertragsgemäß verwendet 
werden. 
 
Bei Verwendung von Einmalmodellen (z. B. aus Polystyrolschaum) bedarf es beson-
derer Vereinbarungen 
 
 
12. Einzugießende Teile 
 
Zum Eingießen bestimmte Teile sind kostenfrei anzuliefern; sie müssen maßhaltig 
und eingussfertig sein. Erforderliche Bearbeitungskosten gehen zu Lasten des Be-
stellers.  
 
Die Zahl der Eingussteile muss die der bestellten Gussstücke angemessen über-
schreiten. 
 
 
13. Gewährleistung wegen Mängeln 
 
Für unsere Lieferungen und Leistungen leisten wir Gewähr wegen Mangelfreiheit für 
einen Zeitraum von einem Jahr ab Übergabe. Die gesetzliche Regelung gilt, falls wir 
Baustoffe liefern, die zur Mangelhaftigkeit eines Bauwerkes führen. 
 
Treten an den von uns gelieferten Waren oder Leistungen innerhalb der Gewährleis-
tungsfrist Mängel auf, so sind wir nach unserer Wahl berechtigt, nachzuerfüllen durch 
Nachbesserung oder Ersatzleistung. Erst nach zweimaligem Fehlschlagen der Nach-
erfüllung ist der Vertragspartner berechtigt, nach seiner Wahl entweder eine Herab-
setzung der Vergütung (Minderung) zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.  
 
Soweit wir im Rahmen der Nachbesserung Teile erneuern, wird hierdurch die Ge-
währleistungsfrist nicht verlängert. 
 



Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware unmittelbar nach Eintreffen, soweit dies 
nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich 
ein Mangel zeigt, uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt er dies, so gilt die 
Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der 
Untersuchung nicht erkennbar war oder gewesen wäre. 
 
Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Ent-
deckung gemacht werden, anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Man-
gels als genehmigt. Zur Wahrung der Rechte des Vertragspartners genügt die recht-
zeitige Absendung der Anzeige. 
 
Uns ist auf Verlangen jederzeit die Möglichkeit zu geben, den gerügten Mangel an 
Ort und Stelle zu überprüfen. Rügt der Besteller aus Gründen, die wir nicht zu vertre-
ten haben, zu Unrecht das Vorliegen eines Mangels, so sind wir berechtigt, die uns 
entstandenen angemessenen Aufwendungen für die Mangelüberprüfung dem Bestel-
ler zu berechnen. 
 
Wir können den Besteller mit den Mehrkosten der zum Zwecke der Nacherfüllung 
erforder-lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Mate-
rialkosten belasten, so weit sich die Aufwendungen durch Verbringen der Lieferware 
an einen anderen Ort als an die Lieferadresse erhöhen, es sei denn, die Verbringung 
erfolgt bestimmungsgemäß nach dem im Vertrag vorausgesetzten Gebrauch. 
 
Mängel eines Teils der Lieferung berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten 
Lieferung, es sei denn, der mangelfreie Teil wäre für den Vertragspartner ohne Inte-
resse. 
 
Ansprüche unseres Vertragspartners aus § 478 BGB bleiben unberührt.  
 
 
14. Schadensersatz, Rücktritt wegen Pflichtverletzung, Garantie 
 
Über die Gewährleistungsansprüche hinausgehende Ansprüche des Vertragspart-
ners wegen Pflichtverletzungen unsererseits auf Schadensersatz sind ausgeschlos-
sen. 
 
Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben und sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unse-
rerseits beruhen. Unserer Pflichtverletzung steht die eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen gleich. 
 
Die vorgenannte Haftungsbegrenzung gilt auch nicht, wenn Schadensersatz wegen 
einer von uns zu vertretenden Pflichtverletzung einer vertragswesentlichen Pflicht 
geltend gemacht wird. In diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den vertragstypi-
schen und nach Art des Produkts vernünftigerweise vorhersehbaren unmittelbaren 
Durchschnittsschaden begrenzt. 
 
Haften wir aus Verzug mit der Leistungspflicht, kann der Besteller höchstens 0,5 % 
des Preises der rückständigen Lieferung für jede volle Woche der Verspätung, kei-



nesfalls aber mehr als 5 % des Wertes der rückständigen Lieferung insgesamt gel-
tend machen. 
 
Haben wir eine Pflichtverletzung zu vertreten, so ist der Vertragspartner unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, soweit es nicht 
um einen Mangel geht. 
 
Haben wir eine Garantie abgegeben, so haften wir im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften. 
 
Unberührt von Vorstehendem bleibt unsere Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz sowie nach den gesetzlichen Bestimmungen im Falle des arglistigen Verschwei-
gens eines Mangels oder der Abgabe einer Beschaffenheitsgarantie. 
 
 
15. Eigentumsvorbehalt 
 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderun-
gen gegen den Vertragspartner aus der gesamten Geschäftsbeziehung, gleich aus 
welchem Rechts- grund, unser Eigentum (Vorbehaltsware). 
 
Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir 
Forderungen gegenüber dem Vertragspartner in laufende Rechnung buchen (Konto-
korrent-Vorbehalt). 
Bei schuldhaftem vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. 
 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen die Gefahr des zufälli-
gen Unterganges, insbesondere Diebstahl, Feuer-, Bruch- und Wasserschäden auf 
eigene Kosten zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung 
nachzuweisen. Er hat auf seine Kosten Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungs-
arbeiten an der Vorbehaltsware durchzuführen, sofern solche erforderlich sind. 
 
Der Vertragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäfts-
gang weiterzuveräußern. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt er uns bereits jetzt 
die ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und sonstigen An-
sprüche (einschließlich MWSt) gegen seinen Abnehmer oder Dritte mit allen Neben-
rechten ab, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach 
Weiterbearbeitung weiter verkauft worden ist. Wir nehmen diese Abtretung an. Der 
Vertragspartner ist berechtigt, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden For-
derungen auch nach Abtretung einzuziehen, solange er seinen vertraglichen Ver-
pflichtungen, insbesondere Zahlungsverpflichtungen, ordnungsgemäß nachkommt 
und nicht in Zahlungsverzug kommt. 
 
Empfangenes Geld hat er treuhänderisch zu verwahren und an uns abzuführen, so-
weit unsere Forderung noch besteht. 
 
Bearbeitet der Vertragspartner Vorbehaltsware, bildet er sie um oder verarbeitet er 
diese mit anderen Waren, so wird dies stets für uns vorgenommen und es steht uns 
das Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten 
Vorbehaltsware zu den anderen Waren zur Zeit der Be- oder Verarbeitung zu. Seine 



durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Ware mit anderen 
Sachen etwa entstehenden Miteigentumsanteile überträgt der Vertragspartner schon 
jetzt auf uns, wir nehmen diese Übertragung an. Der Vertragspartner wird die Sache 
für uns mit kaufmännischer Sorgfalt verwahren. 
 
Die ihm aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen die Vorbehaltsware betref-
fenden Rechtsgrund zustehenden Forderungen tritt der Vertragspartner schon jetzt in 
Höhe des Wertes des Miteigentumsanteils an uns zu unserer Sicherung sämtlicher 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung ab, wir nehmen diese Abtretung an. 
 
Auf unser Verlangen hat der Vertragspartner die Abtretung seinen Drittschuldnern 
anzuzeigen, diese aufzufordern, nur noch an uns zu leisten und uns im übrigen alle 
zur Geltendmachung der Forderung erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zur 
Verfügung zu stellen. Wir sind nach unserer Wahl auch selbst zur Offenlegung der 
Abtretung berechtigt. 
 
 
Die Geltendmachung von Rechten aus dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt im Fal-
le des Zahlungsverzuges unseres Vertragspartners einschließlich des Herausgabe-
verlangens gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies aus-
drücklich erklärt. In der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rück-
tritt vom Vertrag. 
 
Bei Pfändungen oder sonstigen Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware oder die ab-
getretenen Forderungen hat der Vertragspartner uns dies sofort schriftlich und unter 
Übergabe der für die Intervention notwendigen Unterlagen anzuzeigen. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Vertragspartner für den 
uns entstandenen Ausfall. 
 
 
16. Freigabeklausel 
 
Übersteigt der realisierbare Wert der uns gemäß Ziffer 14 zustehenden Sicherheiten 
in ihrer Gesamtheit unsere Gesamtforderung aus der Geschäftsbeziehung um mehr 
als 20 %, so ist der Vertragspartner berechtigt, nach seiner Wahl Rückübertragung 
bestehender Sicherheiten bis zur Höhe des überschießenden Betrages zu verlangen. 
 
 
17. Datenschutz 
 
Wir weisen gemäß unserer Verpflichtung aus dem Datenschutzgesetz darauf hin, 
dass wir die zur Durchführung des Geschäftsablaufes erforderlichen Daten unserer 
Vertragspartner elektronisch speichern. 
 
 
18. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten ist der Ort unseres Hauptsitzes, Solingen. 
 



 
19. Geltendes Recht 
 
Für die gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Vertrag gilt ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist ausge-
schlossen. 
 

Stand März 2015 


